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9. offene Feuerstellen zu betreiben, ausgenommen auf ausgewiesenen 

Grillplätzen; 

 

10. der Aufenthalt auf zugefrorenen Wasserflächen;  

 

11. das Zelten und Aufstellen von Pavil lons und Wohnwagen sowie das 

Nächtigen; 

 

12. das Ausbringen von Futter und Lebensmitteln;  

 

13. Drohnen starten oder landen zu lassen;  

 

14. Verrichten der Notdurft außerhalb von Toilettenanlagen;  

 

15. der Alkoholgenuss, soweit andere dadurch mehr als unvermeidbar belästigt  

werden; 

 

16. Tonwiedergabegeräte oder Musikinstrumente ruhestörend zu gebrauchen oder 

eine Ruhestörung auf andere Art und Weise herbeizuführen.  

 

§ 3 Ausnahmegenehmigung 

Im Einzelfall können auf Antrag Ausnahmen von den Vorschriften des § 2 zugelassen 

werden, soweit öffentliche Belange, zum Beispiel die Zwecke der Grünanlagen oder 

Spielanlagen oder Vergaberecht nicht entgegenstehen Die Benutzung über die 

Zweckbestimmung des § 2 hinaus bleibt der Regelung nach bürgerlichen Recht 

vorbehalten. Die Durchführung von Veranstaltungen oder Baumaßnahmen bedarf einer 

Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Lindau (B). Die Stadt behält sich vor, für derartige 

Nutzungen ein Entgelt zu verlangen. Eventuell darüber hinausgehende öffentlich -

rechtliche Genehmigungen, Erlaubnisse usw. sind vom Nutzer einzuholen.  
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§ 4 Haftungsbeschränkung  

Die Benutzung der Grünanlagen und Spielanlagen im Sinne dieser Satzung erfolgt auf 

eigene Gefahr. Bei Schnee- oder Eisglätte wird in Grünanlagen und auf Spielanlagen 

nicht gestreut und nicht geräumt. Die Stadt Lindau (B) haftet im Rahmen der 

allgemeinen Vorschriften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Von dieser 

Haftungsbeschränkung ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit.  

 

§ 5 Benutzungssperre 

Die Stadt Lindau (B) kann eine Grün- oder Spielanlage insgesamt, einzelne Teile oder 

Einrichtungen derselben während bestimmter Zeiträume für die allgemeine Benutzung 

oder für bestimmte Nutzungsformen sperren, zum Beispiel aus gartenpflegerischen 

Gründen, aus Gründen der Verkehrssicherung oder zur Ermöglichung einer besonderen 

Nutzung nach § 3. Diese Gründe sind nicht abschließend.  

 

§ 6 Einzelfallanordnungen, Ersatzvornahme und Platzverweis  

(1) Die Stadt Lindau (B) und von ihr beauftragte Dritte sind berechti gt, im Einzelfall 

Anordnungen zum Vollzug dieser Satzung zu erlassen.  

 

(2) Den zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung sowie zur Abwehr von 

Schäden in den Grün- und Spielanlagen im Bereich dieser Satzung ergehenden 

Anordnungen der Stadt Lindau (B)  und der von ihr beauftragten Dritten ist 

unverzüglich Folge zu leisten 

 

(3) Wird bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften dieser Satzung ein 

ordnungswidriger Zustand verursacht, kann dieser gemäß Art. 24 Abs. 2 Satz 1 GO 

nach vorheriger Androhung und nach Ablauf der hierbei gesetzten Frist anstelle 
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und auf Kosten des Zuwiderhandelnden von der Stadt Lindau (B) beseitigt werden. 

Einer vorherigen Androhung und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der 

Pflichtige nicht erreichbar ist oder die sofortige Bese itigung des 

ordnungswidrigen Zustands im öffentlichen Interesse geboten ist.  

 

(4) Zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder zur 

Beseitigung einer Störung können Personen vorübergehend von dem Ort verwiesen 

werden oder ihnen vorübergehend das Betreten eines Ortes verboten werden.  

 

§ 7 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 2.500, -- Euro belegt 

werden, wer vorsätzlich gegen die Verhaltensregeln gemäß § 2 der Satzung 

verstößt. 

 

(2) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden, wer ohne 

Gestattung nach § 3 dieser Satzung eine Grünanlage über den Gemeingebrauch 

hinausgehend benutzt.  

 

(3) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten kann statt einer Geldbuße auch eine 

Verwarnung im Sinne des § 56 OWiG ausgesprochen werden.  
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§ 8 Laufende Verträge 

Soweit Nutzungsverträge bei Inkrafttreten der Satzung bestehen, tritt diese zurück.  

 

§ 9 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt d ie 

Satzung über die Anleinpflicht von Hunden im Holdereggenpark vom 17. Dez. 2015 

außer Kraft. 

 

Anlage 1:  Grün- und Spielanlagenverzeichnis  

Anlage 2:  Übersichtsplan Grün- und Spielanlagen 

 

 

Verfahrensvermerke: 

Bekanntmachung: 18. Dezember 2021 

im Amtsblatt der Großen Kreisstadt 

Lindau (Bodensee) 

- Lindauer Bürgerzeitung Nr. 50/21 – 

Inkrafttreten: Diese Satzung trat am 19. Dezember 2021 in 

Kraft.  
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Spielanlagen 
Nr. Eigenname, Ergänzung Lage Gemarkung 

36 Bolzplatz Eulenloch Am Eulenloch Aeschach 
37 Bolzplatz Rainhausgasse Rainhausgasse Aeschach 
38 Minispielfeld Stadion Aeschach Ludwig-Kick-Str. Aeschach 
39 Spielplatz Am Alpengarten Am Alpengarten Aeschach 
40 Spielplatz Gstäudweg Am Gstäudweg Aeschach 

2 Spielplatz Köchlinweiher Bleicheweg Aeschach 
41 Spielplatz Pestalozziring Pestalozzi-Ring Aeschach 
42 Spielplatz Schneehalde Schneehalde Aeschach 

4 Spielplatz Senftenau Senftenau Aeschach 
43 Spielplatz Stegmühlenweg Stegmühlenweg Aeschach 
44 Spielplatz Stockartsbühl Stockartsbühl Aeschach 
45 Bolzplatz Hoyren, an der Turnhalle Hoyerbergstrasse Hoyren 
46 Spielplatz Dennenmoos Dennenmoosstrasse Hoyren 
45 Spielplatz GS Hoyren Hoyerbergstrasse 33 Hoyren 
47 Spielplatz Im Holben Reinwaldstraße 1 Hoyren 
48 Spiel- und Sportanlage am Sina-Kinkelin-Platz Sina-Kinkelin-Platz Lindau 
49 Spiel- und Sportanlage Bürgerpark Uferweg 2,4 Lindau 
50 Spielplatz Gradwanderung, im Bürgerpark Uferweg 2,4 Lindau 
51 Spielplatz GS Insel Barfüßerplatz Lindau 
52 Bolzplatz FZZ Oberreitnau, am Freizeitzentrum Parkweg 8 Oberreitnau 
53 Spielplatz Birkachstraße Birkachstraße Oberreitnau 
54 Spielplatz GS Oberreitnau Hepachstraße 9 Oberreitnau 
55 Spielplatz Pfarrweg Pfarrweg Oberreitnau 
56 Spielplatz Sportplatz Oberreitnau Bodenseestraße 50 Oberreitnau 
57 Spielplatz Untere Sonnhalde Untere Sonnhalde Oberreitnau 
58 Bolzplatz Heuried Heuried Reutin 
59 Bolzplatz Lugeck Wiedemannstraße Reutin 
60 Minispielfeld Zech Max-Halbe-Weg 8 Reutin 
61 Spielplatz Bazienstraße Bazienstraße Reutin 
62 Spielplatz Erlachweg Am Erlachweg Reutin 
63 Spielplatz GS Zech Leiblachstraße 8 Reutin 
59 Spielplatz Lugeck Wiedemannstraße Reutin 
60 Spielplatz Max-Halbe-Weg Max-Halbe-Weg 8 Reutin 
64 Spielplatz Röntgenstraße Röntgenstraße Reutin 
65 Bolzplatz Giebelbach Wackerstraße 55 Hoyren 

 

Lindau (B), den 03. Dezember 2021 
 

gez. 
 
Mathias Hotz 
Zweiter Bürgermeister 




